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Vernehmlassungsantwort: Erlass der Verordnung über das Informationssystem Strassenver-

kehrskontrollen (ISKV) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband sgv 

über 230 Verbände und über 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in un-

serem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Schwei-

zer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unterneh-

mensfreundliches Umfeld ein. 

Mit der Vorlage sollen die Bestimmungen zum Informationssystem Strassenverkehrskontrollen (ISK) um-

gesetzt werden. Dabei sollen Organisation, Betrieb, Nutzung und statistische Erhebung des ISK geregelt 

werden. Die Bestimmungen orientieren sich an denjenigen der Informationssysteme Strassenverkehrsun-

fälle und Verkehrszulassung. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Vorlage. 

Die vorgeschlagenen Regelungen erscheinen praktikabel, sowie mit den gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen konform, insbesondere was den Datenschutz betrifft.  

Ergänzend regt der sgv an, dass in Art. 21, Abs. 2 E-ISKV eine für die Werkstätten einfache und vor al-

lem praktikable Lösung vorgesehen werden sollte, damit nicht jeder Werkstattangehörige über eine per-

sönliche, gelegentlich genutzte Fahrerkarte verfügen muss und eine Bedienung im «out of scope»-Modus 

erfolgen kann, ohne dass dies als Verstoss gilt.  

Ausserdem hat die Datenlöschung fix nach einer gesetzten Frist von fünf Jahren nach der Kontrolltätig-

keit zu erfolgen. Im Falle einer laufenden Untersuchung oder eines eingeleiteten Verfahrens soll eine Auf-

schubfrist für die Datenlöschung vorgesehen werden. Bei Datenweitergabe ins Bundesarchiv sind alle 

personenbezogenen Daten zu löschen. 
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Im Weiteren verzichtet der sgv auf die Beantwortung der Fragen gemäss Fragebogen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
 
Urs Furrer Michèle Lisibach 
Direktor Ressortleiterin 


